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Die gro zügigen Fördcrungsmal}nahmen de.r nationalsozialistischen
Regierung, die auf dem Gebiete des Wohnungsb"ues durchgeführt wer
den und die sich u. a. auf den Bau von Kleinsiedlurlgen, Volkswohnun
gen usw. erstrecken, beziehen auch Häuser für land- und Forsfarbei1er
in den Kreis der durch ReidlSzuschüsse geförderten Wohnungs beulen
ein, AufJer dieser Neubaulörderung werden auch Reichszuschüsse für
gröfJere Insiandsclzungsarbelten sowie für An- und Ausbauten gewährt.

Auch im Eulengebirge in Schlesien sind mit Hilfe von Reichszuschüs
sen mehrere Forstarbeiterhäuser erbauloder ausgebaut worden. Zuersf
veröffentlichen wir den

Neubau des t=ofstarbeiierhauses MiI wald in Kasdtbach

und die Neu- und Umbauten weiterer Forslarbeiterhäuser bringen wir in
zwangloser Folge. Das Haus Maiwald ist, wie es eigenflich bei einem
richtigen Forsiarbeilerhaus selbsTverständlich ist, ganz aus Holz erbaut
Dies war aber nicht das allein ausschbggebende in der Wahl des Bau
stoffes; der Forsiarbeiter konnle eine Holzbaracke erwerben, die in un
mittelbarer Nähe seines im oberen Orts/ei! von Kaschbach gelegenen
Grundsiückes sland und deren Holz fur den Neubau mit verwendel
werden konnte.

-Der Sockel des Hauses wurde in bodenständiger Bauweise aus Feld
steinen errichte! und die Auryenwände aus 18X20 cm starken Ba!ken
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Ein ForstiJrbeilsrha,us im s:b!esischen Euleßge irge. :;>0:5
Haus, das im oberen Teil von Kaschoach liegt, fügt s!c.'1
durch seine außerQ Gcstcltung und OlHCh d:e Wahl de,>
Baustoffes Holz gut in die Eerglandschaft ein. Die '1ie  als.
ständige WochenendLJnterkunf  vermietetef1 Raume hei;;:)n
den Zinscndiertst tragen

(Aufnahme Helimut Alfred Schrecl<, Petels'....a:dau)

Ein Forstarbcilcrhaus im schlesis<::heR El.Ilengebhge. Die Aufnahme Z.;!igl cie
SchrothO!Z.'Iußenw<inde, die darin QuGen mit einer St1J!p5chalung bekleidet
w.urden und innen zur Dilmmung und als Putz!räger 3 cm s!arke Holzwolle
leichtbauplatten erhielten (Aufnehme Georg KlaU jt;n, Rekh0ncoch)

Ein ForstClrbeilerhClus im 5chls5ischen Eufengcbirgc. Li n k s : Grundriß vom Erdgeschoß, Mit te : Grundriß vorn ausgebauten Dachgeschoß, Re chI s : Qu»rschnitt (Zeichnung Gcorq Kla!1 jUn. Reichelloach)
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als Schrotholzwände auigeführl. iOiese sind au en mif gehobelfer >SfÜlp
schalung bekleidet, die ,nur :lT1it einem Hob:schufzmilt-el gestrichen wurde.
Innen .hat man zur besseren iDämmung und als Putziräger 3 cm starke
HolzwolleleichJbauplatten angebracht. Die Verwendung von Holzwolle
leichtbaup!atten, mit denen auch die Drempe!wände und die Dach.
schrägen im ausgebauten DachgeschofJ -bekleidet wurden, 1rug wesent
lich zur Einsparung von Bauholz, Z'iegeln und Morlel bei und erJeich
tede die ,im IGebirge schwierige Beförderung von Baustoffen.

Im Erdgescho  des Hauses riegt die Wohnung des Forstarbeifers, die
aus Wohnküche und zwei 'Stuben besteht. 'Eine weitere im Erdgeschof}
liegende Slube, die bei den Giebelsluben und die Kammer lim ausgebau

ten Dach,gcschofJ sind als ständige WochenendunterkunH und an Ferien
gclste vermietet und helfen so den Zinsen dienst Irage.n.

lOem 'Erdgescho flurTst ein grofJer Vorraum vorgelag.erf, an welchem
der Abor! liegt ,Das Haus ,hat einen KeHerraum mit eingebauter Räucher
kammer. - Der Forstarbeiter und seine ,Ehefrau arbeit.e.fen an dem Bau
selbsf mit und ortsansässige Verwandte und 'Freunde halfen mit Hand
und Spanndiensfen.

'Das Haus, welches durch seine au ere Gestaltung und durch die
Wahl des Baustoffes Ho1z besonders den Oharakter der Gebirgshäuser
wahrt, fügt sich mi! seinem steilen Giebeldach gut in die Berglandschaf
ein. -Nn
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Der Gewerbesteuerbescheid fur 1940 bedarf mit Rücksicht auf die
Besonderheifen der Gewerbesteuer besonders sorgfältiger Nachprühmg
und Aufmerksamkeif hinsichtlich der rechlzeitigen Anlechtung.

Die Eigenart der Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuer 1940 ,liegt der 1939 erzielte Gewerbeertrag zu

Grunde, W-3S bei der starken Änderung der Gewinnverhälfniise zu einer
besonders fühlbaren ,Belastung führ€n kann. Ein Rückgang des Ge
werbeerlrages im Jahre 1940 iührt jedoch zu e.jner Herabsetzung der
Gewerbesteuer im allgemeinen nicht, sondern nur zur Gewährung von
Teilzahlungen, Kriegsbedingte Veränderungen im Sinne des Erlasses
vom 8.12. v. J. WStBI. S. 1181), wie Hetrisbseimchränkungen, Beschlag
nahmen und dergleichen werden jedoch bei besonders unbilligen Här
ten einen Ermäf}igußgsanfrag rechtfertigen können. ißei Einberufung
hört die Gewerbesteuerpflichf grundsätzlich mit dem -Ende des M0J13ts
auf, in dem zuletz! eine werbende Tätigkeif durch Angebote oder der
gleichen ausgeübt ,ist. (Rückständige Forderungen können nachfrägl:ch
eingezogen werden!) Bei Betriebsfortführung durch Angehörige odor
Angestellte bleibt die Steuerptlidlt jedoch bestehen. Die Entstehung
eines neuen Hetriebs kann nur bei wesentlich veränderter ,Forthihrung
geltend gemachf werden. ,Gewinne bei Aufgabe oder Verkauf des Be
triebs sind gewerbesteuerfrei.

Der Gewinn des Jahres 1939 wird nach den Vorschriften des Einkon1
mensteuer- bzw. Vermögensteuerrechis festgestellt. Jedoch sind weder
der Steuerpflichtige noch das Finanzamt an den Einkommensteuer
bescheid gebunden. Vor allem mu  stets bei 'Einwendungen gegen die
Höhe des Gewinns sofort auch der Gewerbesteuerme bescheid ange
grillen werden, selbst wenn wegen der Höhe des Gewinns bereits der
Einkommensteuerbescheid angelachten ist. Bei der Gewerbesteuer nach
dem 'Gewerbekap'ital bleibl dagegen der Einheitswerfbescheid des ge
werblichen Be!riebs ma aebend, so da  insoweit eine Anfechlung nur
wegen der Hinzurechnungen und Kürzungen beim Gewerbekapilai
(siehe unten!) in Betracht kommt. Regelmä ig ist für die Gewerbesteuer
1940 noch nicht der Einheitswer! des Betriebs vom 1. 1. 1940, sondern
der für den früheren Feststellungszeitpunkt (regelmäfJig 1.1.1935) fest
gesetzte malmebend. Der Einheitswert vom 1. 1. 1940 wind jedoch zu
grunde gelegt, wenn er auch deshalb auf diesen Zeitpunkt neu festzu
setzen (forlzuschreiben) ware, wei! 'er von dem bisherigen Einheitswert
um mehr als ein Fünftel, mindesfens 1000 RM, oder mehr als 100000 RM
abweicht.

Hinwrechnungen und Kürzungen
Dem Gewinn des Jahres 1939 werden die im Vorjahr auf iQauer

schulden gezahlte Zinsen als Gewerbeertrag, dem Einheitswert des Be
triebs die D3uerschulden selbst als Gewerbekapifa! hinzugerechnet. Als
DauelSchulden werden solche angesehen, die -der "nicht nUr vorüber
gehenden Verstärkung des Befriebskapitals n dienen. Ma gebend ist
nach den nauen Richtlinien (RStBI. S. 241) ausschlie lich das zeitliche
Moment, dasli.ir jedes selbständige Kredilgeschä/f für sich geprüft wird,
wobei regelmä ig Schulden von mehr als -e'inem Jahr Dauerschulden,
Schulden bis zu drei Mona1en jedenfalls laufende Schulden darsteHen.
Zu den fetzteren rechnen ,im allgemeinen Warenschulden, Lohnrückstände
und zur ,Sezahfung von solchen aufgenommene 'Bankschulden, die sich
rege!mä ig nach kurzer Zeit erledigen, auch Sonderkredife, die aus dem
Er!ös der verkauften Waren abgedeckt werden (R,FH. 'Bd. 4B 'So 52).
Kontokorrenlschulden werden rege!mä ig a!s Dauerschu!den angesehen,
sofern ein bestimmter Mindestkredit dauernd ,'(mindesJens ein Jahr) dem
Betriebe gewidme  ist, in Höhe des Minclestbelrages, sofern er nichf nur
ganz kurze Zeit - einige Tage - bestanden hat. Bei der Gewer,be
kapitaJsteuerist demgegenüber grundsätzlich der in der Zeit von e1wa
einem Jahr vor und e-inem Jahr nach dem 'Einheitswerlstichfag vorhan
dene Mindestbeirag der Schuld bei etwa gleichbleibenden Verhältnissen
mafJgebend, sonst der Zeitraum vor dem Stichtag. Wechselkredite kön
nen bei längerer Laufzeif Dauerschu!den sein; zu den zurechnungspfJich
tigen Zinsen rechnen auch Akzept- und Bereitstellungs(Z,usage-)provi
sionen für den bereits in Anspruch genommenen Kredit. Rentenverpflich
tungen sind zurechnungspflichlig nur, wenn sie wirlschaHlich mit der

Gründung und dem Erwerb des Belriebs (TeiJbelriebs, Anteils) zusam
menhängen und nicht ,beim Empfänger gewerbesleuerpllichtig sind; die
gilt auch für Pensionszahlungsverpflichtungen (RFH. vom 15. 11. 1939
STuW. Nr. 51).

ZurechnungspfJichNg sind weiter, ,wie bisher, die Hälfte der Miet- und
Pachtzinsen Tür nicht in -Grundbesitz bestehende An1agegegenstände
wie Elnrich1ung, Geräte usw. (soweit nicht beim Vermieter oder Ver
pächter gewerbesJeuerpflichtig), Vergüfungen an Ehe9 ften (nicht an
eigene, auch nicht minderjährige Kinder), Vergütungen an GeseJlschafter
bzw. Ehegatten von solchen be<i offenen HandelsgesellschaHen, Kom
manditgesellschaften, Gesellschalten des bürgerlichen ,Rechts usw. sowie
Vergülungen an wesentlich (über ;':;) ,Befeiligte bei Kapitalgesetrschaften.
Die Bezüge eines stillen Gesellschaffers werden hinzugezählt, ausge
nommen Arbeitsvergütungen von AngesteIlten mit einer Vermögensein
lage bis 10 v.'H. des Betriebseinheitswerls, 'höchstens 10000 RM. Auch
von si,illen Gescllschaitern über ihre Vermögensanlage hinaus stehen
gebliehene .Gewinn,mfeile sind zurechnungspflichtig, wenn der Inhaber
mit dem S1ehenbleiben für langere Zeit, mindestens ein Jahr, bestfmmt
rechnen und über die IBefräge ,wie über einen ElUfgenommenen Bank
kredit frei verfügen konn1e (RFH. vom 15.11.1939 wie oben).

Bei Zugehörigkeli von Grundstücken zum Befriebsvermögen v.'erden
anderseifs die im ,Einheitswert des Betriebs erhaltenen Grundstücksein
heilswerle abgesetzf, der Gewerbeerlrag regelmä ig um 3 v. H. der letz
teren gekürzt, soweit sie für die Einkommensteuer (die E'inheitsbcwer
tung ist nicht entscheidend!) zum Betriebsvermögen gerechnet sind, Quer
sie für den Belrieb benutzt werden und nur wegen untergeordneter Be
deutung nicht zum Belriebsvermögen gezä'h1t sind. Isf zwischen dem
Stichtag der mafJgebenden Einheilsbewerlung des Betriehs (z. B.
1.1.1935) und vor dem 1.1.1940 ein Betriebsgrundstück erworben, so
wird das Gewerbekapital um die Anschaffungskosten hierfür gekürzt,
Dauerschulden hinzugerechneti bei einer VeräufJerung wird umgekehrt
der Verkauispreis abzüglich der ,Dauerschulden hinzugezählt. Entspre
chendes gilt für Aufwendungen auf Belriebsgrundstückc, die zu einer
Neufestsetzung des Grundstuckseinheitswerles geführt haben.

Berechnung und. Zahlung der Gewerbesteuer 1. 940
Zur Berechnung der Gewerbesteuer w:rd zunachst der Gewerbe

steuerme belrag in Hunderfsäfzen von dem aul vo!le 100 RM nach unten
abgerundete.n Gewerbeertraqe berechne!; er beträgf für die ersten
1200 RM 1 v. H. {Steuerme zahl), für we;i!ere 1200 RiM 2 v. H., für
wei!ere 1200 R,M 3 v. H., für weitere 1200 .RM 4 v. H., für al!e weiteren
Beträge 5 v. H. Bei Gewerbeerträgen von mehr als 6000 RM kann die
Berechnung in der 'Weise er/olgen, da  von 5 v. H. des gesamten .Ge
werbeertrages 180 ,RM in Abzug gebracht werden. Bei nicht-natürlichen
Personen und Personengese!lschailen befrägt die Sleuermef}zah! durch
weg 5 v. H. 'Die SleuermefJzah! vom Gewerbekapilai (mindestens 3000
RM) ist auf 2 v. H. festgesetzt. Der ma gebende Sieuermef}befrag wird
einheitlich festgeste!1!.

Beispiel:
,Gewerbecdrag .' 7000 RM S!euermeijbe!rag
Gewerbekapital . . 20000 RM Steuermef}betrag
,Einheitlicher Steuerme betrag .
Gewerbesteuer (bei einem Hebesatz der Gemeinde vonz. B. 230 v. H.) = 483 RM
Einwendungen gegen die Höhe des Oewerbeerlrages oder Gewerbe

kapitals (nicht den Einheitswert; si0he oben!) sind slefs im Wege der
Anfechtung gegen den GewerbesteuermefJbe.scheid innerhalb eines
Monats beim .F nanzamt geltend zu machen 'Der Gewerbesteuerme 
bescheid der ,Gemeinde braucht in diesem Falle nichf auch angegriifen
zu werden, sondern wird :bei Änderung des .steuerbescheids ohne
weiteres berichtigt. iBesondere. Rechtsmittel gegen den .Gewerbesteuer
bescheid kommen nur in Betracht, wenn in der Gemeinde überhaupt
keine Gewerbesteuerpflichf besteh! oder Fehler bei der Beredmung der
Gewerbesteuer selbst unterlaufen sind.

. 170 RM

. 40 RM

. 210RM
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In vie!en Indusfriebefr.ieben, lagerhäusern usw. sind die Fu böden
hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Im allgemeinen wird
die Hauptbeanspruchung durch taUende Lasten hervorgerufen, aber auch
das Absetzen von Lasten und Werkstücken und die Handhabung von
Werkzeugen, die auf mannigfache Art mit dem Boden in Berührung
kommen können, stellen an die Verschlei lesfjgkeif des Furyboden
belages hohe Anforderungen. Die Beanspruchung des Fuf}bodens ist
beim industrie!len .Fahrverkehr abhängig von der VerkehrsdiChte, dem

T

Abbildung 1: Schnitt durch einen HarlbetcnbeJag. 1 HartbGtoml:hicht 2: Aus
gJdchsschlchl, 3 Unterbelon, 4 Dehnungsfuge

(1 Werkzeichnung. 2 Wcrkau1nahmen)

Gewicht des zu bewegenden Gutes bzw. dem Raddruck und der Art der
Bereifung der ,Räder. Besondere Beachtung erfor-dert gerade der zuletzt
genannte Punkt; beispielsweise rufen die in der Induslrie viel verwen
deten eisenbereHten Karren bei hoher Belastung und grofJer Verkehrs
dichte mit die schwersfe Beanspruchung hervor, die -es bei Fu böden
überhaupt g.ibf.

Einen Bodenbelag, der auch bei derartigen Beanspruchungen eine
1ange Lebensdauer hat, nennt man Harfbetonbelag; ein solcher gewährt
au erdem noch G!eit- und Triitsichef1heii, Staubfreiheit und Dichtigkeit.
Die besonderen Eigenschaften der Harfbeionfu böden, die seit einigen
Jahren im Jndusiriebau immer mehr Anwendung gefunden haben, be
ruhen auf dem Mischungsvef1häHnis von Zement zu 'Setonzusch!agstoffen
(den sogenannten Harf.belonsioffen), der Güte der verwendeten Bau
sioffe und dem konsiruktiven Aufbau.
> Die Abbildung 1 zeigt einen S ch n i tf dur ch ein e n Hart
be ton bel a g, iDer Unterbeton (3) dient als Unterlage für die bei den
über ihm liegenden Schichfen, der Ausgle.ichsschicht (2) und der eigenl
lichen Haribefonschichf (1). Die AusgJeichsschichi hai die Aufgabe, Un
terschiede im Verhalten der Hartbetonschidlf zu dem Unterbeton auszu
gleichen; sie wird in der Regel aus Zementmörlel in einem Mischungs
verhältnis von einem Teil Zement auf drei Tei.je Sand hergestellt. In der

Abbildung 2: Schnill durch die Hartbetonschicht und Ausg!eichsschicht eines
Harlbelonfußbodens. Bei richiiger Arbeit geht die Hartbetonschicht in die
Ausgleichsschicht Ober

h@   lea  pr   n  n
Hartbelonschicht werden Zement und HarfbetonstoH zu gleichen Teilen
verwendet, wobei darauf zu achten ist, da  die gleiche Zemedsor/e wi
bei der Herstellung der 'Ausgleichssrnicht verwendet wird. Normaler
weise erhält die Ausgleichssd1ichl eine Sfärke von 2 cm und dIe Hart
belonschicht eineso!che von 1 cm. In gewissen Abständen, aUe 5 bis
6 m nach jeder Richtung hin, sind in dem Fu boden Dehnungsfugen an
zuordnen; sie gehen durch die Harlbefonschicht und Ausg!eichsschid:
hindurch und müssen über etwaigen .Fugen im Unterbeton liegen.

!n der Abbildung 2 ist ein Schnitldurch die Harlbelon
s ch i eh t und Aus 9 I e 'i eh s s cI1 ich f eines Harlbetonfu bodens" ge
zeigt. Das ,Betonstück wurde mit einer Sleinsäge durchschnitten und d;e
SclmittfJäche dann poliert. Man sieht aus der, Abbi,ldung deu!1ich, wie
bei richtiger Arbeit die Hartbeionschicht in die Ausg!eichsscl1ichr über
geht, wodurch eine gule. Verbindung dieser beiden Schichten gew hr
leistet ist.

Die Abbildung 3 bring! einen BUck auf den Har!belonfu 
b 0 den u n cl cl i e Ra m pe mit Harfbefonbelag einer Halle eines In
dustriewerkes.

Auch,für Treppen, wie z. B. HaupHreppen von Bahnhöfen sowie Geh
wege, die au ergewöhnlich starkem FuiJgängerverkehr unterliegen,
finden Hartbetonbeläge wegen ihrer TrrHsicherheil und wegen ihrer ge
ringen Abnutzung unter der Einwirkung der schleifenden ScI1uhsohlen
Verwendung. Die Treppenstufen werdan mit Haribelonbelagen werk
s.teinmä ig hergestellt, jedoLh isl es möglich, unler Qewissen Voraus
setzungen auch vorhandene Treppen mit einem Harlbetonbe!ag zu versehen. - Nn
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Abbildung 3: Blick auf den Hartbetonfußbcden und die Rampe mit Hartbe:oll"
belag einsl Halle eines Irldustriewerkes

Nachdem durch die Verordnung über den Arbeitsschutz vom 12. De
zember 1939 {Reichsgesefzblalf I Seite 2403) mit Wirkung vom 18. De
zember die Zahlung 'Von Mehrarbeitszusch!ägen für die über zehn
Stunden 'hinausgehenden Arbeitsstunden an die >Gefolgschaftsmifglieder
wieder eirigeführt worden ist, sind die ,Fragen, wann ObersfiJnden
zuschläge .an das ,Finanzamt abzuführen oder an die Gefolgschaffs
mitglieder zu zahlen sind, in den MiHelpunkt des Interesses gerückt.

I. Die. regelmäfJige Arbeitszeif
Die rege!mä ige Arbeitszeit beträgt nach -der Arbeitszeifordnung

48 Stunden. Die Anfang des Krieges edolgfe Aufhebung der Begren
zung der Dauer der werktäglichen Arbeitszeit ist durch den EdafJ des
Reichsarbeiisminisfers vom 12. IDezember 1939 (Reichsatbeitsblatf 1939
Seile 111 380) durch -die Höchstgrenze von 10 bzw. 12 Stunden werk
iägliche Arbeitszeit wieder eingeengt worden.

11. Wann liegt Mehrarbeit vor!
Nach den Bestimmungen der Arbeitszeitordnung kann der an ein

zelnen Werktagen eintretende Aus/aU lYon Arbeitsslunden durch Mehr
arbeit an den übrigen Tagen der gleichen oder der folgenden Woche

Assessor Carl.Heinz Alt man n, RecntssteIJenleiter der DAF.

ausgeglichen werden. Ma gebJich ist a!so, wieviel Arbeitsslunden in
der Doppehvoche geleistet werden. Ergeben die Anz23h1 der Arbeih
stunden in der Doppe'fwoche 96 Stunden, 50 liegen tJberstunclen
überhaupt nicht vor. Erst die in der Doppelwoche über 96 5fund ,1
hinausgehenden Arbe-itsstunden sind Oberstunden, "

m. Die Zahlung der A'l.ehrarbeiiszuschläge
Für die Arbeitszeit bis zu 10 Stunden täglicl1 Si,ld Zuschläge für

Mehr.arooit nicht zu zahlen (  18 Abs. 3 KriegswirlschaHsverordnung
vom 4. September 1939). Die hiernach ers'parten ß.efrägesindan da<
Reich (Finanzamt) abzuführen ( 1 der Durchführungwerordnung zum
Abschnitt IV der Kriegswirtschaftsverordnuna vom 11. ,November 1939).
Für Mehrarbeit übet 1 O.Stunden werktäglich, die vom Gewerbeauf.
sichtsamt zugelassen ist, ist der Dberstundenzusehlag zu zahlen.

IV  Kein Anspmch auf Mehrarbeitszuschlag bis zu 11 Arbeijssturtd n,
wenn am Sonnabend verkürzt gearbeitet wird

Von dc  eben eniwickelten Grundsatz sind jedoch folgende Ab
weichungen zu berücksichtigen:



1. Wenn die Gefo!gschaftsmitglieder regelmä ig von Montag bis
Freifag 11 Siuriden undal11 Sonnabend 5 Stunden arbeiien, sohesfeht
kein Anspruch auf?a'hfung des Mehrarbe-ilszuschlages für die 11. Ar
beitsslunde, da die Wochenarbeifsz-eit insg-esamt nur 60 >stunden be
trägt. .Der tarifliche lusch'lag für 12 Arbeitsslunden isl jedoch an die
Finanzkasse abzuführen,

2. Wird die Arbeitszeit. in dem eben erwähnten Beispiel an einem
Tage, am ,Monfag, um 1 Sfurrde ausgedehnf, wird also eine 12. Stunde
gearbeilet,so erhält das GelolgschaftsmitgHed, w:ie der Reichsa bejfs
minisfer in seinem Erla  vom 27. Januar 1940 (,ReichsarbeitsbfaH Nr. 4
vom '5. Februar 1940, Seite I 46) hervorhebt, einen Zuschlag für die
12. <Stunde. niesen'Zuschlag erhält, wie in dem 'E la  festgeste,IJf wird,
das Gefolgschaftsmilgfiedauch dann, wenn die 12. 'Stunde am Montag
durch Verkürzung dei Arbeitszeit 'am 'Sonnabend ausgeg!'ichen wird.

3. Wenn beispielsweise die tägliche Arbeifszeil von Monfag bis
Mittwoch 12 Stunden und von Donnerstag bis Sonnabend 8 Stunden
beträgt, so ist dem Gefolgschaftsmitglied, wie der Re:chsarbeiisminister
ebenfa!rs  n seinem 'ErJa  betont, ein Zuschlag für die von Montag
bis MjHwoch gele;sfete 11. und 12. Stunde in .Höhe von 25 v. H. aus
zuzahlen. An die Finanzkasse des Reiches ist für die von Montag bis
Mittwoch geleist(;)fQ 9. und 10. Mehrarbeitsstunde der ersparte tarifliche
MehrarbeiJszuschlag abzuführen.

Warum in diesen Fällen von dem Gesichtspunkt der Zusammen
rechnung der 96 Sfunden in der DoppeJwoche abgewichen werden so!!,

Anordnung über die Errichtung einer Fachgruppe Leifergerüstbauer
in der Reichsgluppe Himclwerk

Vom 3'1. Juli 1940
Au; Gruröd des   1 des Gesetzes zur Vorbereitunq des organischen Auf

baues der deutschen Wirtschaft vom 27. FebruiH 1934 (Reichsgese!:l.:bt: f S. 185)
und d<';1r  9 8, 42 der Ers en Verordnung zur DurchfLihrung des. Gesetzes !Ur
Vorbereitung des olg,mlschGn Aufbaues der deutschen Wirtschaft vom
27. November 1934 (Rekhsgesetzbi. ! S. 1194) wird folgendes anqeorr;Jnet
1. 1f1 der Reichsgruppe Handwerk wird eine Fachgruppe l.eitergerustbvuer

<"fricht!"L
2 Diese Fachgruppe wird als aIJeinlge Vertretung ihres Wirtschaftszweiges

anerkannt.
3 DCr Fachqruppe Leitergerustb<luer werden alle Unternehmer und Unterneh

mUf1gen angeschlossen. welche se!bsländig gewerblich betreiben:
a) den Leitergerüs!bau.
b) den Sau von Patentqerüslen  lIer Art, wie Hang.ebock-, Schutz. und

fanggeruste, f"hrbare Bockgcruste, Patent-Turmgeruste, Patent-Slangen
gCluslc und Konsolgerusle.

Die unter Ziffer 3 genannten Unternehmer und Unter. ehmungen haben .sich
bei dem LeiJer der Fachgruppe zu melden. Die rJahcrG Anordnung lIber
das Meldeverfahren trifft der Leiter der Fachqruppe.

5. Die unter 1 genannte Fachgruppe darf marktreqelnde Maßnahmen nur mit
meiner Genehmiqung Ireflen

Berlin, den 3. Juli 194Q.
Der Relchswirlschallsmini$lel.I.A: Dr Warncke

Verordnung .zur Einführung von Vorsch'ri!ten über die Gemeinnützigkeil
im Wohnußgswesen in den eingegliederten OstgebieJen

Vom 28. 'uni 1940
(Reichsqesetzbl.l S. 985)

Erlasses des Fuhrers und Reichskanzlers über Gliederung
Ostgebiete vom 8. Oktober 1939 (Reichsgese!zbl..1 S. 2042)

"
In den eingegliederten Ostgebieten gelt",n lolgende Vorschriften:

1. Das Gesetz über die Gemeinnützigkeit Im Wohnungswesen - Wohnungs
gemeinnützigkei\sgesetz - (WGG.) vom 29. Februar 1940 (Reichsgesetzbl. I
S.438).

2. Die Verordnung zu: Auslührung der Verordnung des Reichsprasidcntcn zur
Sicherunq von WirtschaH und Finanzen vom 1 Dezembe:1930, Siebenter
Tell, Kapitel 111 (Gemeinröützigkeitsverordnung) vom 2(). März 1931 (Reichs
gesetzbl. I S. 73) m der Fassung der Zweiten Verordnung zur Ausführung
der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 11. Februar 1933 (Reichsgeselzbl. I

;;, W h  rig  t  : s vi lm d 1 ? J is1   e(R   hSS     igT Id   4 :)m A n ,:;g  ::
fen Verordnung ZUI Ausfuhrung der Gemeinnützigkeitsverordnung vom
26. November 1934 (Reichsgeset:;o;bl. f S. 1199)

:5. Die Verordnunq über die Organe der staatlichen Wohl'lUnqspolitik vom
22. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I S 658) in der Fassung der Zweiten Ver
ordnung lrber die Organe der staatlichen Wohnungspolitik vom 11. Februar
1933 (Reichsgesetzbi. I S. 67) und der Dritten Verordnung zur Ausführung
der Gemeinnützigkeijsverordnung vom 26. November 1934 (ReichsgesetzbL I
S.1199).

4. Das Gesetz Zur Sicherung der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen vom
14. Juli 1933 (Relchsgesetzbl I S. 484) Artikel I und VI mit folgender Maß"
gabc;
0) Im Ar ikel I 9 1 Abs 1 werden die Worte "im Sinne der g  1, 28. 31 der

GemelnmHziqkeitsverordnung (Verordnunq des Rekhsprasidenten zur
Sicherung von Willschaft und Fman:;o;en vom 1. Dezember 11'3D, Siebenter
Tei[, Kapitel 111 - Reichsgesetzbl. I S. 517, 593)" qeshichen.

b} Im Ä/tikel I   3 trill an die StellC des letzten Satzes des Abs.2 fol
g nder neuer Absatz.

,,(3) We, nach diesem Gesetz seine Bezüge genI oder teilweise Ver
liert oder an einen anderen Dienstort versetzt wird, kann einen Miet
vertrag, über Räume, die er für sich oder seine ramill€ gemietet hat,
\rotz entgegenstehender Vereinbarungen über die Dauer des Mietver
trages oder uber die Ku dlgungsfrist m t Einhdllunq der g selzlichenoder der vereinbarlen kllr eren Frist kundigen. Der Vermieter kanll
gegen die Kündigunq binllon zwoi Wochen, bei dem AmtsQericht Wider
spruch erheben, in desse.n, Bezirk dfe Mieiri.iume lieqen D!.e Kündigung
Isl für u  ir sam zu erklaren, wenn dem Mieter unler Beru<;ksichligungder Verha!1msse bei der Teile die Fortsetzung des Mietverhallnisses zu
gemutet werden kann. Die EntscheIdung Ober den Widerspruch erfolgt
dUH::h Beschluß, gegen den sofortige Beschwerde stattfindel. Eine
weitere Beschwerde ist nicht zulässig."

c) Im Artikel I   8 wild ,,31. M<irz 1934" durch ,,31. Marz 1941" erselZ!.
5. D!,e Verordnunq Zur Au,fuhrunq des Geselzes zur Sicherung der Gemein

nutzigkeit im Wohnungswesen vom 6. Februar 1934 (Rcichsgesetzbl. 1 S. 89)
mit folqender Änderung'

In Nr. 1 wird ,,1 April 1934" durch ,,1. April 1941" ersetzt.

isl nicht ersichHich. 1m Hiriblick auf die bin ende IKlarsfel,lim9, die
durch einen Erlaf, des Reichsarbeifsministers 'herbeigeführt wird, wird
man aber von der Aullassung des Reichsarbeitsm;inisiers auszugehen
haben.

V. Welcher Mehrarbeits%uschlag ist :zu bezahlen!
Der den ,Gefolgschaffsmitgiledern von der 10. Arbeifsstunde an zu

stehende Mehrurbeifszuschlag befrägf 25 v. H., unabhängig von ander
weitigen IBestimmungen der Tarif-, Üiensi- oder .Betriebsordnung oder
des Einzelarbeitsverlrages. .Fürdie Arbeitszeit his zu 10 <Stunden sind
die tariflich oder sonst wie vorgesehenen Zuschläge an das Finanzamt
abz"uführen.

VI. Kein Anspruch auf MehrarbeIfS.'luschlag: bei' Arb,eii'sbereifsmafl.
,Die 'GefolgschaHsmifglieder haben ohne Rücksicht auf die iatsäch!1che

Dauer der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszei  keinen Anspriich
auf Mehrarbeifszuschlag, wenn ,in ihre Arbeitszeit regefmäf}ig und in
erheblichem UmfangeArbeifsbereifschaftiäflt (  5 Satz 3 der Verord
nung über den Arbe'itsschutz), wenn Vor- und Abschlu ar-beiten im
Sinne des   5 der Arbeilsze;jiordnung oder der entsprechenden sonstigen
Bestimmungen geleistet werden oder wenn die MeJHarbeit lediglich
infolge von NoifärJen, Nafurereignissen, Unglücksfällen oder anderen
unvermeidlichen Störungen erforderlich ist. ,Da in diesen Fällen ein
Mehrarbeiiszuschlag nicht zu zahlen ist, kommt auch eine Abführung er
sparter Beträge an das Finanzamt nicht in Betracht.

6. Die Dri!1e Verordnung zur Au fl.1hrung der Gemeinnutzlgkeitsverordnung
vom 26. November 1934 (Reichsgesetzbl I S 1199) Artike[ lAbs. 1 Salz 2
und Arti1c:ei 11. "
In den im 9 1 angeführten Vorschriften tritt in den Reichsqauen Danzig

Weslpreußen und Warthe!and an die Stelle des l.and5's aer Reichsgau und
an die Stelle der obersten Landesbeh6rde der Reichsst !tnalter.

6'
Soweit VorschriHen, die durch diese Verordnung einqefuhrt werden, nicht

unmlttelb<Jr angew<Jndt weiden kdnnen, sind sie sinngemaß anzuwenden"
Entgegenstehende Vorschriflen treten außer KrafL"
Di()se Verordnung tntt mit Wirkung vom 1 Jar1uar 194G in Kraft
Be r I i n, den 28. Juni 194Q.

Der Reichsarbeihminh;ter. Franz Sei d t e
Der Reichsminister des Innero. I. V.: P fun d t ne r

Sd! DanlJflI!mfll!lJflI!l1i!hfll!  flI!l1i!
"''''''''''''' ,

Erfurt, Abschlußprüfunq an der Staats.bauschu!e. Am
25. JUI.i fand d'0 Absch:ußprüfung Irl der HochbauabteJlung statL Von den
22 Prufl!.n!;]en habe  29 beslanden, davon 3 mit dem Prijdikat gut und 7 mit
da.m Pradlkat befriedIgend. Am 26. und 7.7. Juli fand bereits die Auslese
pr.ufung fü  einen Teil der Neueinlret nden in die Eisenbahröbauabteilung im
Wmtelha.lbjahr 1940141 statl. Die Prürungen fur die Aulnahme in dre Abtei
lunge'! 1m Hoch- und Tiefb<lu beginnen erst unmittelbar vor S mesterbeginnum 33. September.

Gliluchau (Sachsen). S t a d I i s c heB aus c h u I e, Fachschule für Hoch
und Tie bau In der. Hochbau<lbteilung unte:rzogen sich 24, und in der Tief.
buu btellun  18 S\Udlerend  <;ter AbschlußprLifung, die unter dem VOrsitz von
Reglerungsdlreklor Dr. Dedenng, Dresden, und Reichsbahnoberrat HofmannZWlckau, ,staUfand. '
1 l!:hbfll!$I!!HI'tml!:h l1i! flI!liII"'"
B usto"kunde. Von Regierungsbaumeister a. D. Dipl.-Inq. Reinhard Wen d e

ho r SI. 8. Auflage. Leipziq 1940. Größe DIN A 5 (14,8X21 cm). 151 Selten.
'rt1 . 5J  .cke, Vcrlag buchhandlung. Leipzig C 1, Johann1sp!atz 1. Preis

In d r fur ein Fachbuch erstaunlich kUrzen Zeit ist die 7. Auf[age dieser aus
gez6lchnet<:n .,Baustoftkunde" ;.!ergri.ffen gew,:sen. Die' nun vorliegende
8 ,\ fldge Ist nur wenrg qeqenuber Ihrer VOrg;;ingerin geandert. Wir haben
un!angst erst (vgl. Nr. 21{1940 S. 101 uns Ztg.) dieses wertvolle Buch ein
gehend b sprochen und mit guter Ui::erzeugung auch dem 8aupraktlker emp
fohlen. Wir saqen erneut: k:ar, praxIsverbunden, unentbehrlich.

Säuerliche Wärmewirtschaft. Von Dr.-Ing. Herbert Ja h n 1:; e, Neudamm 1939.
72 Seiten mit 108 Abbildungen. Glöße 18X25 c:m Verlag J Neumann. Neu
damm. Preis in Halbleinen 3.80 RM.

Die Feuerstellen im landhaushalt befinden sich vielfach im schlechten Zu
stande. Die Schrjfj gibt einen guten Uberblick und zeigt in quten Fotos und
Zeichnungen das Wesenjliche auf. Ger<lde der mit :dndlichen Bauten beson
ders befaßte Baufachmann wird ihr wertvolle Anregungen entnehmen, zuma!
sie sich auch mit Fragen der zentralen Beheizung, mit Eleklrowiirme- und G<lS
geräte  bes häftigL. Die.. Sch ,ift wird mit dazu beitragert, daß den Fraqen
der Warmewirtschaft rn bauerlichen Anl<lgen mehr Beach:ung geschenkt wird.

Schutuilumabschliisse. Baulicher luftschutz. Heft 3 Von Dr..lng. R. Sc hol! e.
Berlin 1939. 40 Seilen mit 62 Abbildungen. Große DIN A 5 (14,8X21 cmJ.
Verlag von Wilhe!m Ernst oS.. Sohn, Ber!in W 9, Kothener Straße 33. Preis
brosch. 160 RM.

Die Schrift belehrt, un!erstlitzl durch gute Zeichnungen und fotos, uber al[e
Fragen, die mit dem Schutzraumabschluß zusammenhangen. Sie wird viel
dazu beitraqen, daß der Baufachmann mehr als bisher sich mit der Kon truk
tion und Einzelfr<lgen der Schutzraumabschlüsse beschäftigt und sich nicht
damit begnügt, diese Fragen der diese Absch[usse horstelienden Industrie
:zu überlassen.

Berufsausbildungsplan ftJr den Lehrberuf Betonwerlc€r. Herausqegeben von
dem Reichsinstitut für Berufsausbildunq in Hande! und Gewerbe (Datsch).
1939. 18 Se,iten. Größe D!N A 5 (14.8X21 cm). Verlag B. G. Teubner, Leipzig
C 1, Postlach 380.,Preis geh. 0.6D RM.

Im Rahmen der Erziehung eines bervfstuchti9.en und persönlich wertvollen
N<lchwuchses nehmen die Berufsausbildungsplane grOße Bedeutung ein. Die
Lehrzeit des Betonwerkers beträgt drei Jahre. Nach grundiGgenden Ausfüh
rungen über die Erziehung, und die berufliche Ausbildung werden im ein
zelnen Umfang der Fertigkeiten und KenntnisvermiHlunq Im Betrieb bespro
chen. B<lugewerbetreibenda, die selbst Lehrmeister sind, wird der Ausbil
dungspIander Betonwerker auch dann interessieren, wenn sie keine Betonwerker ausbilden. .

(4 Buchbesprechungerö: Dr. Re u t e r, Berlin}
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Läden !lind HiJlildwerksbeiriebe in deilllelieil Siädten
lind StadierweitefulIgsgebieten"'

Von Ministerialrat L e h mall n, Berllll
Die Klagen, daß für die Versorgung der Bevölkern,Hg mit den \:Val-ell

des täglichenBedarfsin den neuen Stadterweiterungsgehieten (den soge
nannten Anschlußsiedlungen) nicht in der .!;lckhcn Weise . esorgt ist Wle
in den. Kerngebieicn der Städte. sind 111 den letzten Jahren immer deut
liche!" vernehmbar geworden. Sie <erklären sich in der I1auptsache aus dei
T<ltsache, da:ß für die lleuen Wohnungsbautell in den t:rwciterungsgebie

. tell in groBem Umfange verbilligte, öffentliche Darlehen zur Veriugung
-.standen, während die Baukosten Hu dJe verschiedenen gewerblichw

Räume (Läden, Bäckereien, Fleischereien) ohne eine solche Hilfe- zu iinaII
li eren waren. Infolgedessen bliehen schon hei der Gesamtplanun& der
neuen Gebiete die Bauwerke oder Teile von Bauwerken, die gewerbhche
Räume hätten aufnehmen müssen, vieliach VOlt vornherein unbeliicKS1Ch
;igt, d. h. sie wurden nicht gebaut. Die dadurch bedingten _Mangel Ulld
Sch\vicrigkeilcIl sind nachträglich nur in sehr begrenztem UHliallge und
1I11 allgemeinen nur dadurch zu beheben, daß bei gleichzeitiger Rilckza!l
Jung der öffentlichen Darlehen die ihrer Lage nach dafür geeigneten Woh
UUllgen in gewerblichen Raum umgebaut werden. Der Regel nach ist eine

solche UnnvandllUtg erst im Laufe von Jahren lind nur mit großen sChwle- 1riglceiten zu erreichen. NIeist gelmgt es überhaupt nicht, das ursPI:ünglich
Vnsäumte nachzuholen, so daß die neuen Stadtgebiete auf die Dauer mehr
oc1er weniger auf die Möglichkeiten angewiesen bleiben, welche die .!:!:c
schäftHchen und gewerblichen Betriebe der benachbarten alten Teile der
Stadt bieten. Daß ein solcher Zustand von der Bevölkerung dauernd als
sehr nachteilig empfunden werden maß, zllll1al damit nicht nur erhebliche
Zeitverluste, sondern auch laufend nennenswerte Kosten VerbttIlde!l sind,
bedarf kaum der liervorhcbuil!o;.

\Veit ernster als bei den StadterweHcrungsgebicten liegt die rrag-e der
Ralll11beschaffung fÜr Läden und gewerbliche Betriebe bei den llcuen
Stadtbildungen, wie sie im Zuge des Vierjahresplans und der Aufrlbtullg
:n dellletztell Jahren in beträchtlicher Zahl entstandeil sind und noch ent
stehen. Daß es sich hier, wie gesagt, nicht mn eillig-e wenige fälle hal1delt,
sondern um eine recht beachtliche Zahl völlig neugeschaffener lind nenZll
chaffender Städte ist der Allgemeinheit vieHeicht ebensO\venig bekannt
wie dIe Tatsache, daß hier neue Gemeinden in der Entstehung- begriffe!.
ind, dic Zclmtausende, Ja vereinzelt liunderttauseude 1I1l1fasseu \Y. ldctl.
es sei nur erinnert an die im Anschluß an die tlennann-Göi"ing-vVerke im
Salzgittergebiete (Braunschweig) zu errichtende HClle Stadt, die in einigell
JahIen eiIle Bevölkerung von 350000 MenschelllUufassen wird, an die bc
Itachbarte KdP.-Stadt (Volkswagem'.rerk) bei fallersleben, an die neuen
Städte hl den Erzge'\vinl1ungsgebietell in tiesseu und Baden, an uie Ge
llieindebilduJ1gen Ul11 die großen l iistung-sbetriebe (PlUgzcu \\;crkc 11S\\'.),
femel' <tu die sogenannten Großsiedluugeu der Kriegsmarine im Gebiet VOll
WilheJmshaveu u. a. Ill. Daß diese mehr oder -weniger uumittelbar durclt
den Krieg hedingte Entwicklung' nicht als abgeschlossCtl anzusehen ist,
<:;ondern im Gegenteil eine starke fortsetZtlug. erfahretl wird. sobald die
nach glücklich beendetem Kriege 1111vcnneidlicll eiusetzende gew,dtige
Umschichtung und Umsiedlung; namentlich nacl1 den aeuen Ostgebieten
lun bestimmtere GestaJt annimmt, diirfte sicher sein. Schon iet7-t steht
ledenfallsJest, daß sich der Städtebannach der künstlerischelI. techui::;cJt"::11
uud wirtschaftlichen Seite hier vor Aufgaben sicht, wie sie ihm in früherer

ZeIt kaum je gestellt worden sind.. Abgesehell davoll, daß - z!ll!ii.chst i1l 1 zur Zl\baulicher Hinsicht - vVohnran!ll zu schaffen ist fÜr die anzHsiedclndc!l

;  1 L Ctl1eelfhrdd: e f  r  \ ieÖ e  \ i    b \y .t ;ltl     h : l    r'!.eG   :tE\J:l   ßfb it$di£[1st - StudIum an Silustihulen
trizitätswerke, Krankenhaus, Schulen, Oemeinschaftsgebäutle uswJ, fewer
fÜr die Unterbringuug von Arzt und Apotheke zu sorgen ist. nI1Iß <lilch
danUl gedacht \verden, daß die Bevölkerung SUittcn fiir die Erholung
findet (Gasthaus, Kino, Theater usw.), vor allem aber, daß sie atlsreiehendc
Gelegenheit erhält, ihren Bedari an 'Varen aUer AI t sowie an hallll'\vcrk
lichen Leistllngen in erreichbarer Nähe zu deckelt. \\lelche großen Ullli
völlig Heuen Probleme hier VOll OegelJ\vart und naher Ztlh.llllft Z1l meistern
sind, zeigt die bedeutsame for!.chllugsarbeit, die Staatssekretär Professol

Gottfried P e der der ÖffentlIchkeit Übergebcn hat (,Die neue Stad!", vel" '

Jag hIlus Springer, 1939).
FÜr die Lösung der Aufg be in\ ganzen g;esehen, zeigen sich l1ach der

I.      :  f  it  I lt \V  J t111 JI \ l :I lUIGdl  i t   l l t Lllffl ;ll   i :; eti!n '     g.e ft i ; e  l
ei 11 erStelle, lwd z\var, was das Nächstliegende .sein würde, \.011 uel
SteHe. welche die Veranlassung zur Stadtbildung gegeben hat, oder abel
die Aufgabe wird zur eigeuwirtschaftlichel1. sclbställdigen DUJ(;hfilhrun.;
einem oder mehreren Uoternehm:en überJasseIl, dencn der Ver;l Iiass- \lu.e
im effordedicben Umfange finallziel!e liilfsstelllUlg gewährt. IJlePraxis
h;lt bis jetzt däzttgeliihrt, daß inl alhellieinen der zweite \Veg. beschrittea
wird, al1erc1iIlgs mit der lVlaßgabe, d"lß fÜr die GemeiJlschafts hlrkhhlUgcn.
die i11\ Normalfalle von der Gemeinde zn trugel! siud, das I(elch yorbehalt
lieb späterer Regelung finanziell 111 Vorlage tritt. vVälJ\end hiernach Hü
diese Einrichtungen die finanzwirtschaftliehe Gruudlage vorerst Ke eben
ist, feilJt es an einer solchen fÜf alle Übrigen Ballten, d.ll. a1so.. in  rs.tCl
Linie fÜr den,gesamten vVo]llllmg-sbau, fllsdauli aber vor allem fllr uleg:e
werblichen Bauten itu weitest eu Sinne. Gelingt es, weun allch unter
übehvindllng großer Schwierigkeiten, die WohnHligsbauten uei;, Iu m
sprl!clUlahme des freien Kapitalmarldes IHld der verschiede lien fiilt lt der
öfieIJUicheu liand nicht zuletzt allch der Unternelllner, \YJrtscha_ftI,lc!l. Zll
iundiercn, so fehl ll ZUlU Inindestcn die letztallR"edeuteten beidell iVioghch

-» Aus dem Reidn arbeitsblatt.

OEZ. UJ40 Helt 32, S ile1 8. August
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Ausstelluugs- lIud l'"i1esseWcs.;n
Die Rekhsmesse leipzig Herl:ut 1940 wird ir1 oer Zeit vom 25. bis 29. August ab.

gehalten. Sie wird wie üblich als MUSlermesse in 22 Meßpaias!en der Leipziger
Innenstadt durchgeführt. Nach den bisher vorliegenden Anmeldungen beteiligt sich
die deu!>cho Fertigwaren-IndustrIe mit rund 6000 Firmen aller Branchen. Etwa 18 biS
20 Staaten stelien "ihre haupts<ichJicrs!en Landesp.r0dukte in großen repras8ntativen
Kollektiv-Ausstellungon aus. Für diE! deutsche Wirtschaft insbesondore den Export
von Fortigw<Jr l"I, wird die Reichsmesse leipzig Herbst 1940 von ganz besonderer
Wichtigkeit seil). Im Hinblick auf die sich anbuhnende Neuordnung des kontinentdl.
europäischen Wirtschaflsraumes und .::Ier damit zusammonhängE'n en Umgestaltung
der Versorgung der einzeinen europaischcn Voikswlrtschaften wird die Lei JZiger
Messe, die nicht nur der deutschen, sondern der Wirtschaft aller Limder dient, no<:heine stdndlg wachsende Bedeutung erhalten.
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Zeitscbrlftenschau
Wirlschaftlicha Kurzbriefe uber Steuer-Verkehrswesen, Wirtschaftskunde. Rudolf

Lorentz-Verlag, CharJollenburg 2, Berliner Straße 42!43.
Inhalt der Lieferung 31 vom 30.7.1940 Einkomm€nsteuerfragen und -rechtsprechung
Von Oborregierung ral Dr. Seile, Berlin.  ..Schu]denabwlcklun9 und MiettegelUng
In den freigemdchten westlichen Grenzgebieten. Von Rechtsanwalt und Notar Karl
Ddtmi;lr, Berlin,   Arbeitsrechtliche Tagesfragen. Von Rechtsanwalt Dr. Waller
Schultze-; Berlin.   Grunderwerbsteuer (Fortse!zung). _ Preisbiidung bel öifenllichen
Bauaufireigen (Forlsetzung), - Kurzbrief-Woche _ Gesamtsachwonverzeichnis der
Wirtschaftlichen Kurzbriefe nach dem Stande vom IL 7 1940.
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N.. 32. O.lde..isci'oe  a...Zeil..ng Gei.enn! aufl>ewalman!

I!eichsinnungsverband des Baugewerl!es, BezirkssJelle S chi e sie n
, !Fernsprecher: 5 49 81

Posfstheckkonto: 18673 _ Breslau, den 3. August 194C
SandsJrafJe 1D

An unsere Mitglieder!
(1] Befreff: Entlehnung yon Arbeitern lJnd Angesfell1eJ1 polnischer

VoJkslumszugehörigkeif
In obengenannter Angelegenheit hatten Wir unseren Mitgliedern v0!"l der Ver

fügung des Herrn Reichstreuhänders der Arbeit durch unser Rundschreioen N,. Z4
'tom 13. 6. 1940 in der "Ostdeulschen Bau-Zeitung" Kenntnis gegeben. Aus gegebener
Veranlassung veroffenthchen wir nochm<!ls nachstehend den Erlaß des Herm Relchs
arbeHsministers vom 11. Mai 19&Q - 111 b 9546/4ü - soweIt es skl1 um dlc Entlohnung
handelt. Wer als Pole zu be1r<lchlen isl, war in der Verfüqung des Herrn Rejch.
treuhanoer. der Arbeit eindeulig erk!ar!.
;. di r l A  ,  rh j7 .)f        be, n        f  d   e r   ;  z n 1! I h  ;nde  'socl

GetolgschallsmitglJeder bei gleicher Arbeit Der Unternehmer hat jedoch 15 v. H.
des danach <'Infallenden Bruttolohnes (Bruttogehalts) eirl.l:ubehallen und diese Be
trage besonders dufzuweisen. Die einbehaltenen Beträge sind fUr die Zeit vom
1 bis 15 eines jeden Kalendermonats bis 'zum 20. dieses Kalendermonats und  ür
die Zeit vom 16. bi;; zum Schiuß eines Kalendermonats bis zum 5. des fo!g!;mden
Ka!ende,monats bei der 'Kasse des Finanzam!;; 'der Bettiebsstä1ie cinZllLah!an.
Die EnHohnung hat also nach den gleichen tariflichen Bestimmungen bzw. nilch
den gleichen Grundsätzen zu erfolgen wie Wr <Jlle übrigen Gdolgschaflsmitgl1e
der. Es sind also Steuern und soziale AbLüqe in gleicher Höhe, wie z. B. bei
deutschen Arbeitern zu berechnen. Ferner ist ein weiterer Betrag in Hohe von
15 v H. des vollen Bruttolohnes einzubehalten. Der Nettolohn der Polen vermin.
dert sich demnach gegenüber dem Lohl1 enderer Gefolgschaftsmitglieder l<m die
"Sonaeri.1bg<;!be", elso um 15 v. H. des Bruttobetrages. Um jeden Zweifel zu ver
meiden. sei folgendes Beispiel angeführt:

Ein deul.cher Arbeiter verdient auf Grund tariflicher Bestimmu:1gen (n der
Woche einen BruUolohn von 40 RM. Nach Abzug Von Steuem ul1d sozialen Ab
zügen betragt der Nellolohn beispielsweise 33 RM

Der Bruttolohn eines Polen aut dem gleichen Arbeitsplotz wurde ebenfalls
o RM betragen. Sein Nettolohn würde sich jedoch noch um den Betrag der
Sonderabgabe vermindew, d. h. von 33 RM wurden noch 1S v. H von ,'0 RM 
6 RM abzuziehen sein. Der Nettolohn wurde sich also auf 27 RM belaufen."

(2) Betreff: Arbeitsrechtliche Behandlung der Polen
Bezuglic/l der arbeitsrc<;hllichen Behandlung der POlen haI der Reichstreuhänder

der Arbeit auf Grund Cer Lohngestaltungsverordnung nachsiehende Anordnung
getroffen

FOlgende Leistungen aus dem Arbeilsvel dltnis durfen an Polen nichl gewährt
werden;
1. Fortzahlung des regelmäßigen Arbeilsverdiemtes ftJr dl0 ausfallende Arbeitszeit

m 1 M"j (Geselz lIber die Lohnzahlung am Nationalen Feierteg des deutschen
VolkEJs), an einmaligen Sonderfeiertagen (Gesetz über einmalige Sonder/eier.
tagQ vom 17. April 1939), und an den 111 der Anordnung zur Durchiührung des
Vierjahresplanes über die lohnzahlung an Feienagen vom 3.Demmbet 1537 ge.
nannten Wochenjelerlaqen;

2. Feiertagszuschli:Jge zum Lohn für die unter 1 gcnann\cn Feiertage:
3. außerlarifliche FamiJien- und Kinderzu!agen, Geburten. oder Heir<!tsbeihi!tell

sowie Slerbegeld oder i.1hnllChe Zuweildungen anläßlich des Todes des Be.
schäftigten:

4 zusätzliche Altersversorgung und zusa!zliche Wochonhilfe;
5. Familicnheimfahrtcll dürfen nUr einmal. im Jahr unter de:> Vorausselzurtgen ge.

wahrt werden, wie sie in den fur Famlllenh'önmfahrten im Baugewerbe geHenden
tariflichen VOfschriltcn iestaesetLt smd.

In der gleichen Angelegenheit hat weiterhin der Herr Rei<;hsarbeitsmini ter unter
dem 27 6.1940 nachstehenden Frli'JfI herausgegeben. um dessen genaueste Beachtung
wir unsere Mitglieder bilten'
"Der Reichsarbeitsminister.fll b .3274/40 Berlin SW 11, Saarlandstraße 96, den 17. Juni 194!)

An die Herren Reichstreuhänder der Arbeit'
Betr.: Afbei!srec:hllichc Behandlung dei im Baugewerbe beschi"iftig'lel'l Polen

- Zum Schreiben vom 10. 6.1  D - 15. a. 1t4n 
Bis zu einer endgül!igen Regelung der arbeilsrechtlichen Behandiung der Polen

bitle ich in den Fragen der Gewährung von AU5losungen. Trenflungs. und Unler.
kUnflsge!dern u.w.  owie der Urlaubsmartcenregelung im Baugewerbe folgenaes zu
beachten:

1. Ein Pole wird 1m allgeme nen nicht als enlsandter Arbeiter im Sin e des   6 I
L:nd 1I der Reichsti.1rifordnu g fur das Baugewerbe angesehen werden konnon, we.il
nach dem Sinn dieser Vorschrift der entsandte ArboilCr in einem engeren Verh1J1tllls
1um Betrieb  tehen soli. die Entsendung de.mnach als ein Zeichen eines gewissen
VCr!rauensverhältnisses zwischen Belriebsluhrcr und Gefolgschaff LU werten isl.
Soweit bisher Arbeiter im Baugewerbe entsandt waren, waren es in.ersler UniG
S!ammarbelter. Es erscheint daher niehl gerechtfertigl. daß Polen Wegegelder und
Auslosungen na<;h   6 der Reichstarifordnung für das Baugewerbe erhalten

2. Werden Polen bel Baubetrieben beschaftigl, die fur die äilenlliche Hand 1.
"rbeften. so bestehl ein tariflicher Rechtsanspruch auf die Enlfernungnul"gen, Unter
kunftsen1schadigungen und Trennungszutagen, soweit Sonderlarifordnungen hierüberbestehen. 

Bei Trennung zulagen wird allerdll1gs die sachlichQ Berechtigung der Gewahrung
hau!ig d<!nn zu verneinen sein, wenn Polen aus dem Generalgouvernement oder den
Reichsgauen Danzig.Westpreußen urrd Warlheland ,im Altreich beschafligt werden
Die lohnsät e des AI/reichs sind gege;1uber den lohnen im Generalgouvernement :!i.
und in den geni'nnlen Reichsgauen meisten. so hoch, daß die durch die Tre.nnung
Von der Fi3.milie entslehenden Unkosten aus dem Unterschied.belrag zWischen
Heimallohn und Lohn der Altrelchsbau.telie gedeckt werden können. In solchen
Fällen ist es moglich, die Polen ",uf Grund des  '2 der 14_ Durchführungs,,'crordnung 4.
aus den Sondertarifordnungen herauszunehmen, um die Trennungszulage ganz oder
toilweise in Wegfall kommen zu lassen Ich empiehle Ihnen dieses Verfahren, wenn
Ihnen Fälle bekannt werden 'In denen Polen olfensichtlich durch den Genuß der 5.
Trennungszuldge lJOverhällnismäßig günstig geste1!f werden

:!i. Bei Klebe:l der Urlaubsmerken ist E'5 schon im Hinblick <:1uf. die kommende
sleuerliche Sonderregelung unenäßlIch, die Marken vom 100 prozentigen Brultolohn ,.
zu kleben und den 15 prozen igen Abzug erst bei Einlosung des Urlallbsgeldes vom
Untern(i)hmer vornehmen Zu rassen. Da die steuerliche Son?erregelun9 vo!aus icht.
lieh berell5 am 1. August 1940 in Kraft tritt, eine Urlaubsgewahrunq aber zur Zell im
Baugewerbe kaum in Frage kommt. isl eine besondere Anordnung wegen der Ver
\\oendung 'der einzubehallenden 15 v H. de  Ullaubsmarkel1be!rages nichl mehr
erforderlich.

. Im Auftrag: gez. Or. K i m m ich.
Beg!aubigt: gez. Un!efschrifl, Kanzleiangestel!le."

[3) Betreff: Arbeitsrechtliche Behandllung der Juden.
Ein unsvorgclragenerEinzelfaligibl uns Ver<:lnl<:lssung, darauf hinzuweisen, daß

die Herren ReichstreuhiÜ.,der der Arbe-i! einc Anordnung über die arbeitsrechtliche

O.Bz. 1940 Heft 32, Seite I 8. August

Ele,lau, e. A"gmt 19M)

8Eohandlu01g aer Juden mit dem Innar, getr::.ffen haber!
iHbeitsrechtfiche SehandlUrlG Ger Poien auch fÜr die'
bestimmt sich nach den aJig'?meinen re!chn8chllichcn

düder., lall. die Wi",3 lgen ges",tz :, r,e j
na::h ;o:gertder Re;JeTung g,=>i)e:  (\ 'Iisdc;'

(7) Belrefl: Be.ihiBen Hir die Umsl Jhmg von Xra:i"Hahrz !.1g n
auj G ne s1or9i:15C!njrieb

erneß je' Re;chsvelkehrsmin:ster die rc,gef1de Af1We:3.m",

rO: :j  n T  et u     ;I  ; h    i¥i   " Ie :  D  rt   e .,
600- R !

RM. in Worlen

{Ori,o'aiu'rr:} Nbv.



H@ 2i:p gtiju t r I U @lei\iUM
Eugen John Inh. William Stein

!S!1"esEaß.II 2tS g Melneckestr. 44. Ruf S.-Nr. 44141 Pa.ij'"ke'i!: iabr.iik FiHuaDe Gfieii'W"iifl:z es.", Wilhelmstr. 49Eigenes AnschluBgleis Ruf 43 92

, (8) Betreff: Unterkunft aL'f Baulen I
Vom Gewerbe;!ufslChl am! NClssc ist uns nachstehendes Schreiben in oben

genannter Ange,legenheit zugegangen, das wir wegen der Qrundsätzllchen 8ed,cu

,"" . 9 unseren Mitgliedern zur Kenntnis und striklen Beachtunq geben. Gleichzeitigwelsen wir ddrauf hin. daß "Aufsichtshe-hörde". der die Baujen gemeldet wer,den
mussen. das Gewerbeaufs'lchtsami ist, In dessen Bereich sich die Baustelle- befindet:

"An die Handwerkskammer in Oppe-In OS.
Aus gegebcncr Veranlassung bille ich, die- in Betrachl kommcnden Innungen

nochmills ddrauf h,nzuwelse-n, daß am 24. Oktober 1938 im Rekhsgese!lblaH j
$, 15i6) eine

Ausfiihrungsvelordnung zum Gesetz  ubcr die Unicrkunll ,wf Bauten
verofferJtllcht worden Ist Diese Vorschriften verlangen z. B. In 3 2, daß die Aus.
Jü.hrung von Älbeilen aut einer Baustelle, die mindeslens eine Woche lang be"
:rleben wird (z B. Hochbaulen. Pfiasterarb€lten. Umbauten, Ab-brucharbeilen,
T,etbauten aller Art u a,j bei dem zustandlgen Gewerbeaufsichlsamt anzumelden
ist. In den tolge,.,den Paragraphen a.  . O. sind dann im einzelnen genaue Vor
schrlfter; über die Unierbringung der GefolgschaftsmitgJleder insbGsondere iJberdie f\usgestaltunq der Baubuden enthalten '

Dar,aus, daß hier fa t gar keine Anzeigen eingehen und auf den Baustellen
noch vielfach sehr mangelhafte Baubuden gefunden werden, isl :!u entnehmen,

daß die Baugeschafle sich um die Vorschriften gar nicht bekümmern oder sich mit
Unkenntnis entschuldigen

Ich muß jedoch im I.nteresse do::::r Gefolgschaftsmitgljeder erwarten, daß wenig.
slens das Allernotwendigste geschieht,

Man soll heule nicht alles mit dem Worte ,Krieg' enlschuldigen. Die auf den
Bauten beschaftiqten VOlksgenossen, die vielfach diens!verpflfchtet sind habel1
omen Anspruch darauf. daß sie menschenwürdig untergebracht werden bzw. daß
Ihnen In den Ruhepausen eine angemessene Unterkunft geboten wird.

Die großen Firmen, die bei Stai1tsbauten beteiligt sind, mussen mit eil1e;n
guten Beispiel vorangehen.

gez. von Korff,"
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Reithsinnungsverband des Baugewerkes. Bezi,kssfelJc Schlesien.
geZ. A!bert Kur zer, gez. Dr. Hoch b '" u m,
8ezirksinnungsmeisfer. Geschäftsführer.
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I Seit 35 Jahren der Schutz- u.

Dichtungsanstrich für Beton,
, Mauerwerk und Eisen.

Der ,Wohnun sbau im Warthegau

Pa u I Lee h I er, Inertelfabrik, Stuitgart.
Büro Breslau, Herdainstraße 51. J
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Putz und Stein nach wie vor mi't
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Sudeteilgilll
Ernennungen im Straßenbauwesen

Der Generalinspckior für das deutsche Straßenwesen. R.eichsminister
Todt hat im Namen des fÜhrers die nachstehenden Beamten in deli
I-<.cicllsdienst ,(Sudetel1deutsche Straßen.venvaltung) iiber
I;OITImen: Landesinspcktor Pau] Streit. früher heim Obcrvräsidenten der
Provinz Bmndenburg, unter g:lefchzeiti.g-er Bcförderun  ZUlIl Regierungs
oberinspektor: Amtsbaumeister Erieh Hoimann, frÜher beim Sächsischen
Ivlinister des Inuern, untcr .deichzeitiger /Beförderung zum Regierungs
l!berinspekt01": ILandesingenieur Iielmut Wandrey, frÜher beim Oberpräsi
denlen der Provinz Brandenburg aIs Regierungsbauinspektor; ReRierungs
oherinspektor Streit. RegielUngsobcrbanin.'>pektor Hofmann und Regie
.'llugsbauinspektor Wandrcy sind der Unterabteilung IV h (::itraßeJ1\vesen)
des Reichsstattnalters Zllr Dienstleistung zugeteilt. StIaBenmeister \ViI
helm Utschick beim Straßenbauarnt Plan unter Ernennung zum Rezie
nmgsbauinspeldor. Ferner die Landesstraßenmeister rritz Peper. beim
Straßenbanamt in Plan, BerhoId Bnrzinski, hewi Straßenbauamt in
Tetschen. Artur Zube, beim Straßellbauamt in KarIsbad und Alfons Ocrt
ter. beim Straßenbauamt in Jägerlidorr, unter gleichzeitiger Ernennung
<-11 Straßenmeistern.

Tariiordnl1ng für die Betriebe der" Kies. und Salldgewinnung
im Wirtschaitsgebiet Sudetettland

hn Reichsarbeitsblatt NI'. 21 vom 2.:5. 11tH 1940 ist die vom Reiehstretl
Iänder der Arbeit fÜr das vVirtscJJafts>!;ebiet Sudetenland in Reichcuber
;lItcr dem 21. Juni 1940 erlassene Tarifordnuul:!: für die Betriebe der Kies

Imd Sandge\Yilll1un  im Wirtschafts!.':ebiet Sudetenland ycröffclltIidn. Die
f'<lrifordllung tritt mit der aar die VerÖffcntlichuli\t im Reichsarbeitshlatt
olgeudetl Lohuwoc-he tU Kraft.

Halu!ielsieil
I ndexziffern der Baukosten

1928/1930 = 100
Aus "Wirtschaft uud Statistik"

1939 1 1940 l i 1939 1 1940Mai April I Mai . ! Mai April} l"vlai

80,4' I 83,9 I 83,S 1 S!"ttgar! , . , i 74.6 1 74.8 I '74.7

g:  f 81,9 I 81,7 .orUPPCllißdcx- r

80,0   :g j   ' . ziifern

81? 81'3 1 fU'l Steineu.Erden. 76,0 I 77,5 78,0

,- <., Schnittholz .. 94,1 95,1 95.1
tiamburg . . _ 77,3 78,1 77 9 Baueisen . . . I 88,0 i 88,0 88,0

Hannover . . . 78,5 78,6 78:5 Baustoffe zus. ! 82.1 I 83,7 84,0
K . arlsruhe . . . ] 73,7 I 74,7 74.7 Löhne 1) '" 72,2 i 72,2 72,2

Köln . . . . . 85,7 I 86,3 86,1 Preise Hir fertige; I
f onrgsberg I Pr SO:J I 80,6 80,5 Arbeit. d. Bau-I

I 76,S nebengewerlJe 1 83.2 84,S! 84,51 i"_ 1 i11 I m iH 'ff OO ,i J I.j:: ; , J
. J) Tariflöhne :für die in der IndexziHer berücksichtigten Baum.beitel' (noh
o.UJ) nach jhl-em AJlteil an den Kosten des Wohnhausbaus.

Berlin .
'Bremen.
BresJau.
Essen. . . . .
Frankfurt a. M. .
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NMllfsteine

Allfl'ilgsn an

6riäiw-er & S:Hfrolneyer
1fechI!1!iisches Büro

ll...efpzig C Gusta:v-Adolf-SJtraße 17
18675 u.18566

lizemn an Zieg!er und Ausluhr£nde durch Die Patentinhaber Gräwer & Strumeyer

li:hli'm lujj '1  mI!JRu , fäf!!1lili!wral!h:! i, W.

FordernEießrat!smuster!  -=-::':].k-? ?
!fi !m M!ä     ,IM rk!!  aer6  HP.    reLö  :
beim Anschlagen \/on Fu610lsten u.Holzverkleidunqen, dire t auf Betol"l, Ziegelsteine
tl. härteste Eichenbretler. durch Wegfall von Suchen, von Klötzen u. DObelstelnen

L Inhaber
Franz. Markutzik

:!iJcllow"sl",;"-i'elle..."gsl:!a,,
Gegründet 1898 8IRESlLAU 26  Meineckestr.60 Fernruf 46150
Schornsteine aller Ar    FeuerunglJn und Qgan gut' alle Zweeke In Industrie
und! Gewerbe . Beratung In allen feuerungstechnischen Srennstolf_ und

Betriebsfragen , Feuenmgslechnlscho Mossungen

OBZ. 1910 HeJt 32, S(,il  IV 8. Augu>;t
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gegen S-Bezugschein kurzfristig lieferbar

I Hug@ aBbl1"ich

vorm. Max R. Jrmscher K. 6.
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ß kommend. Reparaturarbeiten
erg.Walden burg. Ruf150
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JciLJil     rur Hau,

:::- :- Jndustne und

TI   F gewerbl Abwarf"u l:;
Ernst Uasarek. BrunnenbßD
Ruf 26£82/ BR ES LAU, DfenerStr.17u.119
Tiefbohrungen D_ Wasser Koble MineralIen

AbteufulJgen / 6rundwasserabsenkungen
Kompl. Kessel
u. Bohrbrunnen

mit Pump
werken jed. Art
und Größe nach
eigen.langjähr.

Erfahrung.
Hauswasser

versorg.8ewä
serungs  u. Ka
nalisations-An
lagen. lagerv.
Rohren, Pum

pen u.Zubehör.

Betonmischer

Fernruf:
6421,1
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